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(4) In den folgenden Jahren ist die Produktions
fondssteuer unter entsprechender Anwendung der Ab
sätze 1 und 3 zu berechnen und zu entrichten. Dabei 
ist die Rate der Produktionsfondssteuer mindestens um 
jeweils einen Punkt — höchstens bis 6% — zu erhöhen.

(5) Für die gemäß den Absätzen 1 bis 3 erforderliche 
Feststellung, ob die Fondsrentabilität 12% bzw. 6% 
unterschreitet, ist das vom Betrieb ausgewiesene Ergeb
nis (Konto 980), saldiert mit den Bestandsänderungen 
(Konto 981), um die nach § 16 abzuführenden Beträge 
aus Material- und Leistungsverbilligungen zu vermin
dern und um die nach den Rechtsvorschriften dem Ge
winn für Zwecke der Besteuerung hinzuzurechnenden 
Kosten bzw. Beträge zu erhöhen. Außerordentliche Auf
wendungen (z. B. einmalige höhere Schadensersatzlei
stlingen), die den Gewinn des Betriebes wesentlich be
einträchtigt haben, sind für die Berechnung der Fonds
rentabilität zu eliminieren.

§ 6
(1) Die unter Anwendung der nach den §§ 4 oder 5 

maßgebenden Rate zu berechnende Produkticmsfonds- 
steuer wird herabgesetzt, wenn für die vom Betrieb 
hergestellten Erzeugnisse und Leistungen nach dem 
31. Dezember 1971 Preise aus planmäßigen Industrie
preisänderungen wirksam werden und dies nach Abzug 
der berechneten Produktionsfondssteuer zu einer ver
bleibenden Fondsrentabilität des Betriebes unter 6 % 
führt. Die Auswirkungen der Preise aus planmäßigen 
Industriepreisänderungen auf die Rentabilität sind vom 
Betrieb für das erste Jahr des Wirkens dieser Preise 
nachzuweisen.

(2) Für die Herabsetzung und die Ermittlung der in 
den folgenden Jahren maßgebenden Rate der Produk
tionsfondssteuer ist § 5 entsprechend anzuwenden.

(3) Die Produktionsfondssteuer wird auch dann her
abgesetzt, wenn durch ihre Erhebung die Fondsrenta
bilität von einzelnen Erzeugnissen bzw. Erzeugnisgrup
pen unter 6% sinken würde und der Betrieb das an
hand geigneter Unterlagen nachweist.

§ 7
(1) Auf die Produktionsfondssteuer sind Abschlag

zahlungen jeweils bis zum 10. eines Monats für den 
vorangegangenen Monat zu entrichten. Die monatlich "! 
Abschlagzahlung beträgt ein Zwölftel der für das Vor
jahr ermittelten bzw. festgesetzten Produktionsfonds
steuer.

(2) Die für das Jahr 1971 — erstmals-bis zum 10. Fe
bruar 1971 — zu leistenden Abschlagzahlungen sind auf 
der Grundlage der Bestände an produktiven Fonds 
zum 1. Januar 1971 und der voraussichtlichen Gewinn
verhältnisse des Jahres 1971 zu berechnen. Sind ge
genüber dem Jahre 1970 keine wesentlichen Verände
rungen zu erwarten, können die entsprechenden Ver
hältnisse des Jahres 1970 zugrunde gelegt werden.

(3) Die Zuführungen zum Akkumulationsfonds ge
mäß § 1 Abs. 1 der Verordnung sind zu den für die 
Abführung der Produktionsfondssteuer festgelegten 
Terminen vorzunehmen.

(4) Die Befreiung von der Abführung der Produk
tionsfondssteuer gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung 
endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem 
2 Jahre seit der Gründung vergangen sind.

Zu § 4 des PGH-Steuergesetzes und § 2 der Verord
nung:

Gewinnsteuer

§ 8
(1) Als Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistun

gen für die Bevölkerung gelten:

— Reparatur- und Dienstleistungen, die unmittelbar 
für die Bevölkerung durchgeführt werden

— Herstellung von Fertigerzeugnissen nach individuel
len Wünschen der Bevölkerung

— Umsätze der PGH des Bäcker- und Konditoren- so
wie des Fleischerhandwerks

— Instandhaltung und Instandsetzung von Wohn- und 
Gesellschaftsbauten

sowie die damit im Zusammenhang stehende Einzel
handelstätigkeit. Sofern die Erlöse aus der Einzelhan
delstätigkeit höher sind als die Erlöse aus Reparatur-, 
Dienst- und Versorgungsleistungen für die Bevölke
rung, ist der auf die Handelstätigkeit entfallende Teil 
des Gewinns nach der Gewinnsteuertabelle В zu be
steuern.

(2) Gesellschaftsbauten im Sinne dieser Anordnung 
sind Einrichtungen der Volksbildung, des Gesund
heitswesens sowie der kulturellen und sportlichen Be
tätigung (Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen, Am
bulatorien, Klubeinrichtungen, Kleinsportanlagen, Kin
derspielplätze) und Einrichtungen, die der Erleichterung 
der Arbeit der Frau dienen (Waschstützpunkte), in den 
Wohngebieten.

(3) PGH der Schädlingsbekämpfer sowie der Glas- 
und Gebäudereiniger haben die Gewinnsteuer nach der 
Gewinnsteuertabelle В zu entrichten.

§ 9
(1) Der nach § 2 Abs. 4 der Verordnung nicht zu er

hebende Betrag ist nach dem Anteil der Erlöse für 
Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistungen für 
die Bevölkerung gemäß § 8 an den Gesamterlösen zu 
errechnen. Zu den Gesamterlösen gehören die Salden 
der Kontengruppen 60, 61, 63, 65, 66, 75 und 77.

(2) Die Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistun
gen sind kontrollfähig nachzuweisen, sofern die PGH 
auch andere Leistungen ausführt.

§ 10
(1) Für die Berechnung des Gewinns je Mitglied ist 

die durchschnittliche Mitgliederzahl zugrunde zu le
gen. Sie ergibt sich aus der Summe der am Ende der 
einzelnen Monate vorhandenen Mitglieder geteilt durch 
die Anzahl der Monate. Kandidaten sind den Mitglie
dern gleichzustellen.

(2) Mitglieder und Kandidaten, deren Vergütungs
summe nach § 3 Ziff. 3 Buchst, а der Fünften Durch
führungsbestimmung vom 23. Dezember 1969 zum 
PGH-Steuergesetz in der Fassung des § 11 dieser An
ordnung dem Gewinn für Zwecke der Besteuerung 
hinzuzurechnen ist, gehören nicht zu der durchschnitt
lichen Mitgliederzahl für die Berechnung des Gewinns 
je Mitglied.

(3) Hat die PGH nicht während des ganzen Kalen
derjahres bestanden, ist für die Ermittlung des Steuer
satzes der Gewinn je Mitglied auf einen Jahresbetrag 
umzurechnen.


